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Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn Sie sich entscheiden, an unsere 
Stiftung zu spenden, so bedanken wir 
uns im Voraus bereits herzlich. Jede 
Spende, die Sie den krebskranken 
Kindern widmen, ist ein wesentlicher 
Beitrag dazu, dass wir gezielt helfen 
können. Es gibt mehrere Arten von 
Zuwendungen, über die ich Sie an 
dieser Stelle informieren möchte.

Spenden

Eine Spende an unsere Stiftung 
wird, wie es im Spendenrecht vom 
Finanzamt vorgesehen ist, kurzfristig 
ein gesetzt, z. B. für die Förderung 
kliniknaher Eltern- und Familien-
wohnungen oder für die Bereit-
stellung von Informationsschriften 
für Eltern (z.B. Ratgeber für Er-
nährung krebskranker Kinder).
Durch regelmäßige Spenden werden 
Sie zu einem verlässlichen Förder-
partner unserer Stiftung. Wenn Sie 
einen Spendenauftrag zugunsten 
unserer Stiftung einrichten (Bank-
verbindung siehe unten), ver-
setzt dies die Stiftung in die Lage, 
beispielsweise klinikbezogene 
kinderonko logische Forschung 
langfristig und ergebnisorientiert zu 
fördern, mit dem Ziel, die Heilungs-
chancen krebskranker Kinder weiter 
zu erhöhen.

Zustiftungen

Eine Spende an unsere Stiftung kann 
auch als Zustiftung deklariert werden.
Diese Zuwendung ist selbstverständ-
lich steuerfrei. Wenn Sie also zu-
stiften wollen, erhöhen Sie damit das 
Grundkapital der Stiftung und Ihre 
Zustiftung bleibt für die Zukunft er-
halten. Mit den Erträgen daraus wird 
wiederum den an Krebs er krankten 
Kindern gezielt geholfen, denn wir 
fi nanzieren damit vorwiegend kinder-
onkologische Forschungsprojekte 
zum Zwecke der Verbesserung der 
medikamentösen Behandlung, der 
Verminderung von Nebenwirkungen 
und Spätfolgen nach der Therapie und 
einer dauerhaften Heilung.
Zustiften können sowohl juristische 
Personen als auch natürliche 
Personen. Seit August 2008 gelten 
für Firmen und Privatpersonen er-
höhte steuerliche Absetzungsgrenzen 
für Zustiftungen und Spenden.

Nachlass

Liebe Spender und Förderer, Sie und 
viele weitere Menschen helfen zu Leb-
zeiten durch Spenden und ehrenamt-
liche Arbeit seit Jahren groß herzig 
krebskranken Kindern. Natürlich 
denkt niemand gerne über das eigene 
Ende nach, aber haben Sie sich schon 
einmal überlegt, dieses Engagement 
auch über das eigene Leben hinaus 
fortzusetzen?

Testament

Sie können durch eine entsprechende 
Verfügung in Ihrem Testament Teile 
Ihres Vermögens steuerfrei einer 
Stiftung widmen. Wer seine Ange-
hörigen versorgt weiß, kann umso 
eher diejenigen unterstützen, die 
Hilfe benötigen. Und wer weder 
Nachkommen noch nahe Angehörige 
hat, könnte durchaus auch eine ge-
meinnützige Stiftung als Haupterben 
einsetzen. Der großmütige Gedanke, 
krebskranken Kindern und Jugend-
lichen auf vielfältige Weise und über 
den eigenen Tod hinaus zu helfen, 
lässt sich mit einer entsprechenden 
Testamentsgestaltung umsetzen. 
Damit Form und Inhalt eines 
Testamentes den gesetzlichen An-
forderungen entsprechen, ist es stets 
ratsam, einen Notar des Vertrauens 
einzubinden. Eine Hinterlegung des 
letzten Willens beim Amtsgericht wird 
empfohlen.

Erbschaften

Ein Nachlass für eine Stiftung wird 
immer als Zustiftung behandelt und 
dem Grundkapital der Stiftung zuge-
rechnet. Er bleibt somit ungekürzt, 
weil erbschaftssteuerbefreit, für den 
guten Zweck dauerhaft erhalten. 
Die mit Umsicht und Sorgfalt erwirt-
schafteten Erträge daraus werden aus-
schließlich für die satzungs gemäßen 
Stiftungsziele verwendet.

Mit Spenden, Zustiftungen und 
Vermächtnissen krebskranken Kindern helfen!

Horst E. Wendling ¦ 1. Vorstand

 Bitte 
unterstützen 
Sie auch 
weiterhin 
unsere 
Stiftung. 
Herzlichen 
Dank.
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Die „Mehr LEBEN für krebskranke 
Kinder – Bettina-Bräu-Stiftung“ ist 
eine junge engagierte Stiftung und 
ein vertrauenswürdiger Partner bei 
der Umsetzung Ihres letzten Willens. 
Einige Förderer haben in der Vergan-
genheit bereits diese Möglichkeiten 
genutzt und unsere Stiftung in ihrem 
Testament bedacht. Für dieses Ver-
trauen in uns und unsere Arbeit für 
die Kinder sind wir außerordentlich 
dankbar, denn so werden auch nach-
folgende Generationen von schwerst-
kranken Kindern und Jugendlichen 
mithilfe der „Mehr LEBEN für 
krebskranke Kinder – Bettina-Bräu-
Stiftung“ von diesen Vermächtnissen 
nachhaltig profi tieren.

Aufgaben und Ziele

So kommt Ihre Spende oder Zustiftung bei uns an:
Spendenkontonummer 907 219 000
Stadtsparkasse München
BLZ 701 500 00

Wir sind als gemeinnützige Stiftung 
anerkannt, also von steuerlichen 
Abgaben befreit, und arbeiten ehren-
amtlich. Seit Gründung der Stiftung 
werden jährlich immer mindestens 
95 % der Spendeneinnahmen für die 
Stiftungsaufgaben verwendet.

Die Stiftung will:
– Erleichterungen im sozialen Umfeld des erkrankten Kindes schaffen
– die Ursachenforschung von Krebserkrankungen bei Kindern unterstützen
– verbesserte medizinische Maßnahmen und Heilmethoden fördern
– einen Ratgeber über Ernährung krebskranker Kinder anbieten
– langfristige Vorhaben der Elterninitiative Intern 3 mittragen

Eine ausführliche Beschreibung von Aufgaben, Zielen und allen Projekten der 
Stiftung fi nden Sie in unserer Informations-Broschüre, die Sie auf Wunsch 
kostenlos erhalten.
Senden Sie dafür eine kurze Mitteilung an: Mehr LEBEN für krebskranke 
Kinder – Bettina-Bräu-Stiftung ¦ Horst E. Wendling ¦ Balduin-Helm-Str. 61 ¦ 
82256 Fürstenfeldbruck ¦ Internet: www.bettina-braeu-stiftung.de ¦ 
E-Mail: horst.wendling@bettina-braeu-stiftung.de

Über den verantwortungsbewussten 
Umgang mit Spenden, Zustiftungen 
und Erbschaften wachen die 
Stiftungsorgane, unabhängige 
Wirtschaftsprüfer, die staatliche 
Stiftungsaufsicht und die Finanz-
behörde. Sie können sich auf unsere 
Stiftung verlassen.

 Es grüßt Sie herzlich
 Horst E. Wendling
 1. Vorstand
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